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Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention

Die Rechte älterer Menschen 
mit Behinderungen
Bericht der Sonderberichterstatterin für die Rechte  
von Menschen mit Behinderungen

Die UN-Sonderberichterstatterin für die  
Rechte von Menschen mit Behinderungen  
beschreibt in ihrem Bericht die weltweit  
besonders schutzbedürftige Situation von  
älteren Menschen mit Behinderungen. Dabei 
geht sie auf die Wechselwirkung von Behin-
derung und Alter ein und zeigt auf, wie  
Staaten die Rechte älterer Menschen mit  
Behinderungen besser schützen und verwirk-
lichen können. Die Information fasst den  
Bericht zusammen und skizziert die Situation 
von älteren Menschen mit Behinderungen  
in Deutschland. 

Am 17. Juli 2019 hat die damalige Sonderbericht
erstatterin für die Rechte von Menschen mit  
Behinderungen, Catalina Devandas Aguilar, ihren 
Bericht über die Rechte älterer Menschen mit  
Behinderungen veröffentlicht.1 Dieser liegt mitt
lerweile auch in einer vom Deutschen Überset
zungsdienst der Vereinten Nationen übersetzten 
deutschen Version vor.2 Anlass des Berichtes 
sind die vielfältigen Herausforderungen und Ein
schränkungen, mit denen sich ältere Menschen 
mit Behinderungen weltweit bei der Ausübung  
ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten kon
frontiert sehen (1).3 Hauptgrundlage bilden 
knapp 100 Eingaben zum Thema, die die Sonder
berichterstatterin von Organisationen von  
Menschen mit Behinderungen und anderen zivil
gesellschaftlichen Organisationen, nationalen 

Menschenrechtsinstitutionen sowie Staaten im 
Rahmen eines Konsultationsverfahrens erhalten 
hat (2).4

Aufgrund der Kombination der Merkmale Behinde
rung und Alter können ältere Menschen mit Behin
derungen in besonderem Maße benachteiligt und 
diskriminiert werden (Intersektionalität) und dem
entsprechend besonders schutzbedürftig sein.5  
Intersektionalität meint die Diskriminierung auf
grund zweier oder mehrerer Diskriminie rungs 
merkmale, die sich gegenseitig über schneiden 
und verstärken können und in Wechselwirkung  
zueinander stehen. Ältere Menschen mit Behinde
rungen können nicht nur aufgrund ihres Alters 
oder ihrer Behinderung diskriminiert werden,  
sondern in einem Zusammenspiel dieser beiden 
Kategorien. Damit können sie Diskriminierungen 
ausgesetzt sein, die jüngere Menschen mit Behin
derungen oder ältere Menschen ohne Behinderun
gen nicht erfahren.

Der Bericht der Sonderberichterstatterin ist vor 
der CoronaPandemie erschienen. Wie verletzlich 
die Situation von älteren Menschen mit Behinde
rungen und wie aktuell die Analyse der Sonder
berichterstatterin ist, hat sich in der Pandemie  
gezeigt. Denn ältere Menschen, Menschen mit  
Behinderungen und ältere Menschen mit Behin
derungen haben mit am meisten unter der Pan
demie und den Folgen von Covid19 zu leiden.6

Information
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UN-Sonderberichterstatter_in für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Die_der UNSonderberichterstatter_in für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist Teil der 
sogenannten Sonderverfahren (Special Procedures) der Vereinten Nationen. Derzeit gibt es 55 sol 
  cher Sonderverfahren, das heißt Sonderberichterstatter_innen, Unabhängige Expert_innen und  
Arbeitsgruppen zu verschiedenen Menschenrechtsthemen, Ländern und Bevölkerungsgruppen.  
Der_die Sonderberichterstatter_in für die Rechte von Menschen mit Behinderungen beobachtet die 
Situation von Menschen mit Behinderungen in aller Welt und veröffentlicht dazu unter anderem 
thematische Berichte, Stellungnahmen sowie Pressemitteilungen und schaltet sich immer wieder in 
internationale Diskussionen um die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Er_sie nimmt 
Beschwerden von Individuen entgegen, prüft diese und wendet sich ggf. an den betreffenden Staat. 
Der_die Mandatsträger_in besucht darüber hinaus einzelne Staaten, untersucht die Situation von 
Menschen mit Behinderungen vor Ort und fertigt dazu Länderberichte an. Das 2014 geschaffene 
Amt hatte Catalina Devandas bis 2020 inne. Im Oktober 2020 wurde Gerard Quinn als ihr Nachfolger 
benannt.7

Die Intersektionalität zwischen  
Behinderung und Alter

Die Sonderberichterstatterin stellt im zweiten  
Kapitel ihres Berichtes fest, dass die Weltbevöl
kerung immer älter wird und mit der längeren  
Lebensdauer die Wahrscheinlichkeit von körper
lichen, psychosozialen, intellektuellen oder  
Sinnesbeeinträchtigungen steigt. Diese Beein
trächtigungen können in Wechselwirkung mit 
gesell  schaftlichen Barrieren zu Behinderungen 
führen.8 Frauen sind aufgrund ihrer höheren  
Lebenserwartung in der Gruppe der Älteren über
proportional vertreten und daher besonders  
betroffen. Unter den Menschen mit Behinderun
gen stellen ältere Menschen die Mehrheit. Das  
Zusammenspiel zwischen Alter und Behinderung 
ist evident und wird sich durch die steigende  
Lebenserwartung noch verstärken (3–4).

Personen, bei denen eine Beeinträchtigung in  
jüngeren Jahren auftritt, betrachten sich eher als 
Menschen mit Behinderungen als Menschen, die 
eine Beeinträchtigung im fortgeschrittenen Alter 
erwerben: Letztere nehmen die Beeinträchtigung 
eher als Teil des Alterns wahr. Dies zeigt sich auch 
an den unterschiedlichen Ansätzen, mit denen  
Behinderung und Alter begegnet wird: Behinde
rung wird, nicht zuletzt dank der Behinderten
rechtsbewegung, als soziales Konstrukt verstan
den. Mit menschenrechtlichen Argumenten wird 
aufgezeigt, dass erst die gesellschaftlichen Barrie
ren, auf die Menschen mit Behinderungen treffen, 

ihnen die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesell
schaft erschweren oder sie verhindern. Allerdings 
kann es passieren, dass die Behindertenbewegung 
das Merkmal Alter vernachlässigt. Auf der anderen 
Seite nutzen diejenigen, die sich für die Rechte  
Älterer einsetzen, die Menschenrechte argumen
tativ noch nicht in ausreichendem Maße, um  
Benachteiligung und Diskriminierungserfahrungen 
sichtbar zu machen (6).

Ältere Menschen mit Behinderungen werden nicht 
nur aufgrund ihrer Behinderungen diskriminiert 
und benachteiligt, sondern auch aufgrund ihres  
Alters. „Ältere Menschen werden oft als Last, als 
abhängig, unproduktiv, unwürdig oder hilflos wahr
genommen“, stellt die Sonderberichterstatterin 
fest (7). Durch diese intersektionale Diskriminie
rung, also dem Zusammenspiel der Diskriminie
rungen aufgrund von Behinderung und Alter,  
erfahren ältere Menschen mit Behinderungen  
besondere Benachteiligungen und Ausgrenzungen. 
Für ältere Frauen mit Behinderungen stellt sich  
die Situation noch einmal verschärft dar, da sie 
Gefahr laufen, aufgrund von Geschlecht, Alter  
und Behinderung und der Wechselwirkung dieser 
Merkmale diskriminiert zu werden (7–9).

Rechte Älterer: Der internationale 
menschenrechtliche Rahmen

Im dritten Abschnitt widmet sich Catalina Devan
das den internationalen menschenrechtlichen 
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Rege lungen zum Schutz älterer Menschen. Sie 
stellt fest, dass ältere Menschen im derzeit beste
henden Menschenrechtsschutzsystem kaum  
explizit berücksichtigt werden. Zwar gelten die 
Menschen und Grundrechte, wie sie in den inter
nationalen Menschenrechtsübereinkommen ver
brieft sind, für alle Menschen und damit auch für 
ältere Menschen, auch wenn sie nicht ausdrück
lich genannt werden. Allerdings zeigt die weltweite 
Situation von älteren Menschen, dass sie durch 
den bestehenden menschenrechtlichen Rahmen 
nicht ausreichend geschützt werden und ihre 
Rechte seltener wahrnehmen können. Lediglich 
die Wanderarbeitnehmer_innenKonvention sowie 
die UNBehindertenrechtskonvention (UNBRK)  
erwähnen eigens ältere Menschen und deren 
Rechte sowie den Schutz vor Altersdiskriminie
rung. Besonders die UNBRK verweist an mehre
ren Stellen auf ältere Menschen, so bei den Artikeln 
zu Bewusstseinsbildung (Artikel 8), Zugang zur  
Justiz (Artikel 13), Freiheit von Ausbeutung, Gewalt 
und Missbrauch (Artikel 16), Gesundheit (Artikel 25) 
sowie zu angemessenem Lebens standard und  
sozialem Schutz (Artikel 28).

Auch die Vertragsorgane (Englisch: treaty bodies) 
der internationalen Menschenrechtsübereinkom
men befassen sich selten mit der Situation älte
rer Menschen. Diese auch UNFachausschüsse 
genannten Expert_innenGremien überwachen 
die weltweite Umsetzung der jeweiligen Kon ven
tionen und prüfen deren Umsetzung in den  
Vertragsstaaten. Der UNFachausschuss für die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
und der UNFachausschuss für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau haben beide jeweils 
eine sogenannte Allgemeine Bemerkung zu den  
Rechten älterer Menschen veröffentlicht.9 Der  
UNFachausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, der für die Überwachung der 
Umsetzung der UNBRK zuständig ist, hat in ver
schiedenen Dokumenten die Situation von älte
ren Menschen mit Behinderungen thematisiert 
(10–13). 

Ein Hauptproblem für den unzureichenden Schutz 
älterer Menschen und die ungenügende Gewähr
leistung ihrer Rechte ist das Fehlen eines inter
nationalen Menschenrechtsübereinkommens,  
welches die für alle Menschen geltenden Grund, 
Freiheits und Menschenrechte für die spezielle  

Situation älterer Menschen konkretisiert, so wie 
es zum Beispiel bei der UNKinderrechtskonven
tion für die Lage von Kindern geschehen ist. Die 
UNBRK und die Arbeit ihres UNFachausschus
ses können dabei ein guter Anknüpfungspunkt 
sein – zum einen, um die gleichberechtigte Teil 
habe von älteren Menschen mit Behinderungen zu 
verbessern, und zum anderen, um den mensch
rechtlichen Ansatz in die Diskussion um die 
Rechte von älteren Menschen zu tragen. Denn 
bislang herrschen in der internationalen Debatte 
medizinische Konzepte in Bezug auf das Altern 
vor: Ältere Menschen werden eher als Nutz
nießer_innen von Sozialleistungen gesehen,  
anstatt sie als Träger_innen von Rechten und  
Altern als soziales Konstrukt zu betrachten  
(13–14). 

Die Offene Arbeitsgruppe zu Fragen des Alterns 
(Englisch: Openended Working Group on Ageing) 
wurde 2010 von der Generalversammlung der Ver
einten Nationen eingesetzt, um Lücken im men
schenrechtlichen Schutzsystem in Bezug auf ältere 
Menschen zu identifizieren und die Erarbeitung  
einer Konvention für die Rechte Älterer vorzuberei
ten.10 Mittlerweile gab es elf Sitzungen der Ar
beitsgruppe.11 Es wurde deutlich, dass die bisheri
gen Menschenrechtsinstrumente in Bezug auf 
den Schutz älterer Menschen erhebliche Lücken 
aufweisen (16).

Eine internationale Konvention für die Rechte  
älterer Menschen darf allerdings nicht hinter  
den Standard der UNBRK zurückfallen. So ist es 
beim „Protokoll zu der Afrikanischen Charta der 
Menschenrechte und Rechte der Völker über  
die Rechte älterer Menschen in Afrika“ von 2016 
oder in einer Empfehlung des Europarates zur 
Förderung der Menschenrechte älterer Men
schen geschehen. Ein gutes Beispiel hingegen  
ist das „Interamerikanische Übereinkommen  
über den Schutz der Menschenrechte älterer 
Menschen“, welches sich eng an der UNBRK  
orientiert (15).

Die Situation älterer Menschen mit 
Behinderungen 

Der Hauptteil des Berichtes geht im vierten Kapitel auf  
die „Situation älterer Menschen mit Behinderungen“ 
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weltweit ein und beleuchtet diese anhand der  
sieben folgenden Themenbereiche.

Stigmatisierung und Klischees

Ältere Menschen mit Behinderungen sind sowohl 
Behinderungs als auch Altersdiskriminierung aus
gesetzt und daher besonders von Menschenrechts
verletzungen betroffen. Barrieren, die ihrer gleich
berechtigten Teilhabe entgegenstehen, werden 
nicht als soziales Konstrukt angesehen, sondern  
als „normal“, weil Beeinträchtigungen bei älteren 
Menschen als gewöhnlicher Teil des Älterwerdens 
verstanden werden. Dies führt dazu, dass diese 
Barrieren nicht abgeschafft werden (20). Besonders 
von Stigmatisierung betroffen sind ältere Menschen 
mit intellektuellen Beeinträchtigungen, zum Beispiel  
Demenz. Diese haben keinen gleichberechtigten 
Zugang zum Gesundheitssystem und unterliegen 
häufiger Zwangsmaßnahmen. Es fehlt vor allem an 
Daten und Informationen über die Lebenssituatio
nen und Bedürfnisse von älteren Menschen mit  
Behinderungen, insbesondere von Menschen aus 
dem autistischen Spektrum und mit intellektuellen 
Beeinträchtigungen, um Menschenrechtsverletzun
gen zu erkennen und Stigmatisierung zu begegnen 
(21–22).

Gleichberechtigung und Nichtdiskrimi-
nierung

In vielen Staaten ist „Alter“ kein Diskriminierungs
merkmal und taucht nicht in den nationalen Antidis
kriminierungsgesetzen auf.12 Ältere Menschen, ein
schließlich älterer Menschen mit Behinderungen, 
sind daher häufiger von Diskriminierung betroffen 
als jüngere Menschen. So ist zum Beispiel ein ge
setzlich vorgeschriebenes Eintrittsalter in die Rente 
eine Diskriminierung aufgrund des Alters. Auch 
können ältere Menschen, die ihre Beeinträchtigung 
erst später erworben haben, von Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen sein. 
Ältere Menschen mit Behinderungen werden aber 
nicht nur aufgrund von Alter und Behinderung  
benachteiligt, sondern sie können weitere inter
sektionale Diskriminierungen erfahren, wenn zu
sätzliche Merkmale13 wie Geschlecht, Herkunft,  
sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität 
hinzukommen (24–27).

Autonomie und rechtliche Handlungs-
fähigkeit

Ältere Menschen mit Behinderungen sind aufgrund 
ihrer Beeinträchtigungen oder stereotyper Wahr
nehmung häufiger vom Verlust ihrer rechtlichen 
Handlungsfähigkeit betroffen als ältere Menschen 
ohne Behinderungen. Dies betrifft insbesondere 
Menschen mit Demenz, ältere Menschen mit 
psycho sozialen Beeinträchtigungen sowie ältere 
Frauen mit Behinderungen. Dies steht im Wider
spruch zu Artikel 12 UNBRK, wonach alle Men
schen mit Behinderungen, einschließlich älterer 
Menschen mit Behinderungen, das Recht auf recht
liche Handlungsfähigkeit genießen, welches nicht 
aufgrund einer Beeinträchtigung entzogen werden 
darf (29–31).

Unabhängige Lebensführung und 
gemeinde nahe Unterstützung

Das in Artikel 19 UNBRK verbriefte Recht auf unab
hängige Lebensführung und Einbeziehung in die  
Gemeinschaft – kurz gesagt: dort zu leben, wo, wie 
und mit wem man möchte – wird älteren Menschen 
mit Behinderungen seltener ermöglicht als jüngeren 
Menschen mit Behinderungen. Sie werden stattdes
sen häufiger in Alten und Pflegeheimen unterge
bracht, da es in ihrer Umgebung keine adäquaten 
ambulanten Unterstützungsdienste gibt. Unterstüt
zungsdienste für Menschen mit Behinderungen ste
hen ab einem bestimmten Alter häufig nicht mehr 
zur Verfügung, sodass ältere Menschen mit Behin
derungen auf Dienstleistungen für ältere Menschen 
zurückgreifen müssen, die sich in der Qualität von 
denen für Menschen mit Behinderungen unter
scheiden können. Oder sie nehmen informelle,  
familiäre Unterstützung in Anspruch, die größten
teils und meistens unentgeltlich von Frauen geleis
tet wird. Diese kann ihre Autonomie ebenfalls  
einschränken, wenn sie sich vor allem nach den 
Bedürfnissen der Familie oder der betreuenden 
Person richtet (32–35).

Freiheit von Gewalt und Missbrauch

Ältere Menschen mit Behinderungen, darunter ins
besondere Menschen mit Demenz sowie ältere 
Menschen mit intellektuellen oder psychosozialen 
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Beeinträchtigungen, sind besonders von Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung betroffen. Diese 
Menschenrechtsverletzungen werden sowohl im  
familiären Umfeld als auch in Einrichtungen verübt. 
Dabei sind die Staaten nach Artikel 16 UNBRK ver
pflichtet, Menschen mit Behinderungen vor Gewalt 
zu schützen, unabhängig von ihrem Alter oder  
ihrem Geschlecht und unabhängig davon, ob sie  
in Einrichtungen oder zu Hause leben (36–38).

Sozialer Schutz

Artikel 28 UNBRK garantiert Menschen mit Behin
derungen das Recht auf sozialen Schutz ohne  
Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund des Alters.  
Ältere Menschen mit Behinderungen sind jedoch 
besonders von Altersarmut betroffen. Ältere  
Menschen mit Behinderungen haben aufgrund  
ihrer Beeinträchtigung zusätzliche Kosten und eine 
geringere Altersrente als ältere Menschen ohne 
Behin derungen. Diese höheren Kosten entstehen 
„einerseits für Produkte und Dienstleistungen im 
Zusam menhang mit der Beeinträchtigung (zum Bei
spiel Mobilitätshilfen, unterstützende Geräte und 
persönliche Assistenz), andererseits häufig auch 
aufgrund mangelnder Barrierefreiheit (zum Beispiel 
Transportmittel) oder aufgrund von Diskriminierung 
(zum Beispiel Krankenversicherung)“ (39). Aufgrund 
der Annahme, dass Beeinträchtigungen im Alter 
„normal“ sind, erleben ältere Menschen mit Behin
derungen Diskriminierungen bei Dienst und Ver
sorgungsleistungen sowie einen Ausschluss von 
medizinischen Behandlungsangeboten. Für ältere 
Frauen mit Behinderungen gestaltet sich der  
Zugang zu sozialem Schutz noch schwieriger, da sie 
durchschnittlich weniger erwerbstätig sind, weniger 
verdienen und länger leben als Männer (39–43).

Palliativversorgung

Aufgrund von Altersdiskriminierung erhalten  
Menschen über 85 in manchen Teilen der Welt  
seltener Zugang zu Palliativversorgung als jüngere 
Menschen. Ältere Menschen mit Demenz sind hier
von besonders betroffen. Auch ältere Menschen 
mit chronischen Erkrankungen erhalten oft keinen 
gleichberechtigen Zugang zur palliativen Versor
gung, da diese eher mit spezifischen Erkrankungen 

wie Krebs in Verbindung gebracht wird. Nach den 
Artikeln 5 und 25 UNBRK haben ältere Menschen 
mit Behinderungen das Recht auf einen diskrimi
nierungsfreien, gleichberechtigten Zugang zu  
Gesundheitsleistungen, inklusive der Palliativ
medizin (44–45).

Die Verwirklichung der Rechte älterer 
Menschen mit Behinderungen

Nachdem die Sonderberichterstatterin die Benach
teiligungen und Diskriminierungen thematisiert hat, 
denen ältere Menschen mit Behinderungen in ver
schiedenen Lebensbereichen und situationen welt
weit ausgesetzt sind, beschreibt sie im vorletzten 
Kapitel ihres Berichtes, was Staaten tun können 
und müssen, um die Rechte älterer Menschen mit 
Behinderungen besser zu schützen und zu verwirk
lichen. 

Dazu sollten sie als Erstes entsprechende rechtli
che und politische Rahmenbedingungen schaffen 
und dabei einen menschenrechtlichen Ansatz ver
folgen. Diskriminierende Gesetze und Verordnun
gen sind aufzuheben. Die Rechte älterer Menschen 
mit Behinderungen, inklusive älterer Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen, sind bei politi
schen Konzepten und Programmen mitzudenken 
und entsprechende Aktionspläne sind aufzustellen. 
Dazu ist die Erhebung von nach Alter und Art der 
Beeinträchtigung aufgeschlüsselten Daten unerläss
lich (47–49).

Diskriminierungen aufgrund von Alter und Behinde
rungen müssen verboten werden.14 Diskriminie
rende Bestimmungen müssen so geändert werden, 
dass sie älteren Menschen mit Behinderungen  
einen gleichberechtigten Zugang zu den geregelten 
Sachverhalten und Leistungen gewährleisten. Staa
ten müssen zudem angemessene Vorkehrungen  
bereithalten, ältere Menschen mit Behinderungen 
vor Diskriminierung, auch intersektionaler Diskrimi
nierung, schützen und ihre Gleichberechtigung  
fördern (50–51).15 

Die Staaten müssen dafür sorgen, dass ältere Men
schen mit Behinderungen Zugang zu gemeindenahen 
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Unterstützungsdiensten haben. Der Ausbau  
häus licher und gemeindenaher Unterstützungs 
dienste sollte auch zum Ziel haben, ältere  
Men schen mit Behinderungen nicht zu Betreu
ungszwecken in Betreuungseinrichtungen unter
zubringen, sondern ihnen ein selbstbestimmtes  
Leben innerhalb der Gemeinschaft zu ermöglichen 
(52–54).

Eine der Grundvoraussetzungen für eine inklusive 
Gesellschaft und ein selbstbestimmtes, gleichbe
rechtigtes Leben ist die barrierefreie Zugänglichkeit 
von Informationen, Produkten, Dienstleistungen 
und Orten. Staaten müssen dafür Sorge tragen, 
dass diese für ältere Menschen mit Behinderungen 
zugänglich sind, vor allem mittels „Universellem  
Design“16 (55–57). Eine weitere Voraussetzung ist 
Partizipation. Ältere Menschen mit Behinderungen 
und die sie vertretenden Organisationen müssen  
in Entscheidungen, die ihre Interessen und Rechte 
betreffen, eingebunden werden (61–62). 

Um ältere Menschen mit Behinderungen, ein
schließlich älterer Frauen mit Behinderungen,  
besser vor Ausbeutung, Missbrauch und Gewalt zu 
schützen, müssen die Staaten den Zugang zur Justiz 
verbessern, entsprechende gesetzgeberische Maß
nahmen treffen sowie Gewalthandlungen verhindern 
und untersuchen. Nationale Menschenrechtsinsti
tutionen sollten den Auftrag haben, die Umset
zung der Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
inklusive älterer Menschen mit Behinderungen, zu 
überwachen und zu schützen (58–60).

Die Staaten müssen Bewusstseinsbildung betrei
ben, damit ältere Menschen mit Behinderungen als 
Träger_innen von Rechten angesehen werden und 
die negative Zuschreibung ihnen gegenüber verrin
gert wird. Menschen, die in Berufszweigen für ältere 
Menschen mit Behinderungen arbeiten, müssen 

fortgebildet und für die Rechte älterer Menschen 
mit Behinderungen sensibilisiert werden (63–64).

Um die gleichberechtigte Teilhabe von älteren  
Menschen mit Behinderungen zu fördern und ihre 
Rechte zu gewährleisten, müssen Staaten entspre
chende Ressourcen zur Verfügung stellen. Dazu  
gehört auch die adäquate Finanzierung von Diens
ten und Leistungen für ältere Menschen mit Behin
derungen. Den gleichberechtigten Zugang zu  
sozialem Schutz und grundlegenden Versorgungs
leistungen müssen Staaten auch bei knappen  
Ressourcen gewährleisten (65–66). Auch bei der  
Internationalen Zusammenarbeit ist darauf zu ach
ten, dass die Rechte ältere Menschen mit Behinde
rungen berücksichtigt werden (67–68).

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Im letzten Abschnitt zieht die Sonderberichterstat
terin Schlussfolgerungen aus den zusammengetra
genen Erkenntnissen und gibt Empfehlungen an die 
Staaten ab. Ältere Menschen mit Behinderungen 
werden wegen der intersektionalen Diskriminierung 
aufgrund von Alter und Behinderung besonders an 
der Ausübung ihrer Rechte gehindert. Die UNBRK 
kann dabei einen Beitrag leisten, älteren Menschen 
mit Behinderungen ein gleichberechtigtes und 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Es bedarf 
eines menschenrechtlichen Ansatzes und eines  
Paradigmenwechsels in Bezug auf Alter: „Zwar  
mögen Beeinträchtigungen ein normaler Aspekt 
des Alterns sein, den es als Teil der menschlichen 
Vielfalt zu akzeptieren gilt, nicht jedoch Diskriminie
rung und soziale Ausgrenzung“, so Devandas. Die 
Staaten sind daher aufgefordert, verschiedene 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte älterer 
Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten,  
zu schützen und zu fördern (69–73).
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Die Situation älterer Menschen mit Behinderungen in Deutschland

Ältere Menschen stellen knapp die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen mit Beeinträchti
gungen: Von den rund 12,8 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen sind 4,2 Millionen 65 bis  
79 Jahre alt und 2,2 Millionen 80 Jahre oder älter. Der Frauenanteil steigt mit dem hohen Alter: In der 
Personengruppe ab 80 Jahre sind 58,2 Prozent Frauen. Betrachtet man die deutsche Bevölkerung, so 
hat jede dritte Person der 65 bis 79Jährigen und jede zweite Person ab 80 Jahren eine Beeinträchti
gung: 33,7 Prozent der Personen in der Altersgruppe von 65 bis 79 bzw. 50 Prozent bei Personen, die 
80 Jahre oder älter sind.17 Da auch in Deutschland die Lebenserwartung steigt, ist davon auszugehen, 
dass sich der Anteil von Menschen mit Behinderungen an der Gesamtbevölkerung erhöhen wird.

2009 hat Deutschland die UNBRK ratifiziert. Sie gilt auch für ältere Menschen mit Behinderungen. 
Darüber hinaus verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung und/oder Alter. Trotzdem werden die Rechte älterer Menschen mit Behinderungen 
in Deutschland noch nicht ausreichend geschützt. Der Teilhabebericht des Paritätischen Wohlfahrts
verbands aus dem Jahr 2019, der einen speziellen Fokus auf ältere Menschen mit Beeinträchtigungen 
gelegt hat, zeigt, dass ältere Menschen mit Beeinträchtigungen in vielen Lebensbereichen schlechter 
gestellt sind als ältere Menschen ohne Beeinträchtigungen: Demnach haben ältere Menschen mit  
Beeinträchtigungen im Vergleich zu älteren Menschen ohne Beeinträchtigungen zum Beispiel ein  
geringeres Einkommen und sind öfter von Armut betroffen, besitzen seltener Wohneigentum, sind 
häufiger alleine, schätzen ihren Gesundheitszustand schlechter ein, nutzen seltener Freizeit und  
Erholungsangebote und beteiligen sich seltener politisch.18

Die Schutzbedürftigkeit von älteren Menschen mit Behinderungen wurde besonders während der  
CoronaPandemie offenbar. Berichte aus der Praxis verdeutlichen, dass diese Gruppe von der Pande
mie besonders betroffen war: zum Beispiel durch verspätete Ausstattung mit Schutzmasken und ver
zögerte Tests in Einrichtungen der Eingliederungshilfe; durch Ausgangssperren und Besuchsverbote 
in Alten und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe und dadurch entstehende 
soziale Isolation, was insbesondere die Situation von Menschen mit Demenz verschlimmern kann;  
sowie durch ungenügende Unterstützung von älteren Menschen mit Behinderungen, die außerhalb 
von Einrichtungen leben und die pandemiebedingte Risiken und Mehraufwand haben.19 Hinzu kommt, 
dass die überwiegende Mehrheit der an Covid19 verstorbenen Personen 60 Jahre oder älter war,20 
darunter wahrscheinlich viele ältere Menschen mit Behinderungen. Lediglich 30 Prozent der an Covid19 
verstorbenen Personen sind auf Intensivstationen verstorben21 – der Rest außerhalb davon, zum 
Beispiel in Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe.22 

Ambulant betreutes Wohnen bietet eine Alternative zum Leben in stationären Einrichtungen und  
ermöglicht so eine unabhängigere Lebensführung. Der Anteil älterer Menschen mit Behinderungen 
ab 65 Jahren, die ambulant betreut wohnen, ist jedoch gering. Nur jede dritte Person wird ambulant  
betreut. Im Vergleich dazu sind es bei den 18 bis 40Jähringen 56,4 Prozent und bei den 40 bis 
65Jährigen 50,4 Prozent.23 Hier bedarf es zusätzlicher ambulanter Angebote speziell für ältere 
Menschen mit Behinderungen. Organisationen von Menschen mit Behinderungen befürchten des 
Weiteren, dass Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, 
durch die Deckelung des monatlichen Erstattungsbetrags für Pflegebedarf in Pflegeeinrichtungen 
umziehen müssen und dadurch Nachteile beim individuellen Teilhabebedarf entstehen.24
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2015 hat sich der UNFachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen besorgt darü
ber gezeigt, dass in Deutschland bei älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen körperliche und chemi
sche freiheitseinschränkende Maßnahmen angewendet werden und es zu Zwang und unfreiwilliger 
Behandlung bei älteren Menschen in Wohnpflegeeinrichtungen kommt. Der Ausschuss hat die  
Bundesregierung aufgefordert, solche Praktiken zu verbieten und Menschenrechtsverletzungen in  
der Altenpflege zu untersuchen.25 

Der UNFachausschuss für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte hat 2018 darauf hin
gewiesen, dass es zu wenig qualifizierte Pflegekräfte in Deutschland gibt und die Bundesregierung 
aufgefordert, die Situation älterer Menschen in Pflegeheimen zu verbessern.26 Das Deutsche Institut 
für Menschenrechte fordert darüber hinaus, die außergerichtlichen Beschwerdeverfahren in der stati
onären Pflege zu verbessern und somit die Menschenrechte älterer Menschen (mit Behinderungen) 
besser zu schützen.27

Des Weiteren werden ältere Menschen mit Behinderungen noch nicht ausreichend in politischen  
Programmen und Konzepten für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen berücksichtigt. 
Zwar gibt es im Nationalen Aktionsplan 2.0 (NAP 2.0) der Bundesregierung zur Umsetzung der UN
BRK ein eigenes Handlungsfeld28 zu älteren Menschen (mit sechs Maßnahmen) und viele der Maß
nahmen im NAP 2.0 und in den Aktionsplänen der Bundesländer kommen auch älteren Menschen mit 
Behinderungen zugute. Allerdings ersetzt dies nicht eine systematische Berücksichtigung der beson
deren Bedürfnisse älterer Menschen mit Behinderungen.29 Bei zukünftigen Fortschreibungen dieser 
Pläne sollte daher darauf geachtet werden, diese in allen Handlungsfeldern zu beachten sowie ältere 
Menschen mit Behinderungen bei der Erstellung mit einzubeziehen. 

Eine zum NAP 2.0 vergleichbare nationale Strategie oder einen nationalen Aktionsplan für die Rechte 
älterer Menschen gibt es derzeit nicht. Punktuellen Plänen, die sich an eine spezifische Zielgruppe 
richten, wie zum Beispiel die Nationale Demenzstrategie,30 fehlt die menschenrechtliche Ausrichtung. 
Während es zudem im nationalen Diskurs zu Behinderung dank der Behindertenbewegung und der 
Ratifizierung der UNBRK einen Paradigmenwechsel gegeben hat – weg vom medizinischen Modell 
von Behinderung, hin zu einem Menschenrechtsansatz – werden ältere Menschen noch nicht so 
selbstverständlich als Träger_innen von Menschenrechten gesehen. 

Insgesamt werden die Rechte älterer Menschen mit Behinderungen in Deutschland noch nicht ausrei
chend umgesetzt. Politik und Verwaltung sind aufgefordert, den besonderen Lebensverhältnissen von 
älteren Menschen mit Behinderungen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und ihre Rechte bei staatlichem 
Handeln sowie in Programmen und Konzepten zu berücksichtigen.
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